
-----------------------------------------------Mit der Bitte um Rückgabe--------------------------------------------------- 

 

 

Verwaltungsgemeinschaft Kötz    Angaben Eigentümer: 
Obere Dorfstr. 3 A 
89359 Kötz       ____________________________ 
        Name/Vorname 
FAX 08221/2070-20 
        _______________________________ 
        Straße, Hs-Nr. 
 
        _______________________________ 
        PLZ, Ort 
 
 
 

Antrag privater Wasserzähler 
 
 

Bitte ankreuzen: 
 
  Antrag zum Neueinbau eines Wasserzählers für den Abzug der 

Kanaleinleitungsgebühren (z.B. Gartenwasserzähler, Stallzähler) 
 
  Antrag zum Neueinbau eines Wasserzählers für die Berechnung von 

Kanaleinleitungsgebühren 
(z.B. Wasserzähler für Toilettenspülung mit Regenwasser) 

 
 
Sie werden gebeten, folgende Angaben zu machen: 
 
Zählerstandort (Adresse): ______________________________________________________ 
 
Einbaudatum: ________________________ Eichdatum: ______________________ 
 
Zählernummer: _______________________ Typ (QN/Q3): ______________________ 
 
Zählerstand: _________________________ 
 
 
  



Bei Abzug der Kanaleinleitungsgebühr: 
 
Ich/Wir erklären, dass die Wasserentnahme aus diesem Zähler nur im Garten bzw. Stall 
verwendet wird und keine Einleitung in den Kanal erfolgt. 
 
Das Wasser wird nicht zum Auffüllen eines Schwimmbades/-pools verwendet. 
 
Die Kosten des Abzugszählers gehen grundsätzlich zu Lasten des Antragstellers. 
Der Zähler ist nach Ablauf der Eichzeit von 6 Jahren zu wechseln. Die Daten über den 
Zählerwechsel sind der Verwaltungsgemeinschaft Kötz mitzuteilen.  
 
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Eigentümers 
 
 
 
 

 
Hinweis: 
 
Das Poolwasser ist meist mit Chlor oder ähnlichen Stoffen versehen oder verunreinigt (z. B. 
Sonnenschutzmittel) und muss deshalb über den Kanal entsorgt werden.  
 
Wird der Verwaltungsgemeinschaft Kötz bekannt, dass Poolwasser im Erdreich versickert 
wurde, sind wir gezwungen dies dem Wasserwirtschaftsamt zu melden. 
 


